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Erstes Kapitel 

Die geschichtliche Entwicklung des Verhältnisses 
von Pressefreiheit und Polizei bis zum Reichspressegesetz 

§ 1: Die Beschränkungen der Pressefreiheit 
bis zur Französischen Revolution 

A. Die Lage im Deutschen Reich 

Mit der Erfindung der Buchdruckerkunst durch den Mainzer Johannes 
Gutenberg im Jahre 1455 war die technische Voraussetzung für eine 
schnelle und umfangreiche Verbreitung jeden Gedankengutes gegeben. 
Die Möglichkeit der Vervielfältigung von Schriften eröffnete jedem 
die Möglichkeit, seine Gedanken einem breiten Publikum zugänglich 
zu machen und damit einen Einfluß auf weite Kreise des Volkes zu 
nehmen. Eine Freiheit der Gedankenäußerung und -verbreitung ent-
sprach nicht der geistigen Situation der damaligen Zeit; daher wurden 
schon bald nach der Erfindung der Buchdruckerkunst besondere Maß-
nahmen zur überprüfung des Inhalts von Druckschriften getroffen. 

Die ersten Anordnungen, die eine obligatorische überprüfung vor-
sahen, gingen von der Kirche aus1• Das Deutsche Reich schloß sich 
später den kirchlichen Maßnahmen an. Kaiser Karl V. setzte in den 
Reichsabschieden von Speyer (1529) und Augsburg (1530) die Einführung 
der Zensur durch. Die Kurfürsten, Fürsten und Stände des Reiches 
wurden verpflichtet, daß nichts Neues gedruckt werden solle, bevor 
es nicht durch "verständige Personen" besichtigt sei2• Die Entscheidung, 
ob für eine Schrift die Druckerlaubnis zu erteilen war, oblag grund-
sätzlich den Landesfürsten. Zur Durchsetzung der Reichsabschiede 
wurde aber ein kaiserlicher Fiskal eingesetzt, der die Obrigkeiten zur 
Durchführung der Bestimmungen anhalten und bei Untätigkeit beim 
Kammergericht anklagen sollte3• Maßstäbe für die Erteilung der Druck-
erlaubnis gab es kaum. Die Reichspolizeyordnung von 1548 nannte 

1 Zensurordnung des Erzbischofs von Köln (1469), Würzburg (1482) und 
Mainz (1486). Die päpstliche Bulle "Inter multiplices" verbot 1515 bei 
Geldstrafe und Exkommunikation den Druck von Schriften vor der probatio 
durch die Bischöfe, vgl. Berner, S. 9. 

2 § 9 RA Speyer 1529; § 58 RA Augsburg, Gerstlacher IX, S. 1188. 
3 § 58 a. a. 0; RPO 1548 Titel 34 § 3, Gerstlacher, S. 1196. 
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Schmähschriften, insbesondere solche gegen die Lehre der christlichen 
Kirchen oder gegen die Stellung von Kaiser und Fürsten, die nicht 
zugelassen werden durften; Druck, Verkauf, Ankauf, Verbreitung und 
sogar Besitz solcher Schriften waren unter Strafandrohung verboten4 ; 

das gleiche galt auch für Schriften, die ohne Druckerlaubnis oder ohne 
Nennung des Verfassers, Druckers und Druckortes erschienen waren. 

Da die Zensur zur überwachung von Druckschriften nicht ausreichte, 
wurden noch andere Maßnahmen ergriffen. Nach 1570 durften Druck-
schriften nur an Fürstensitzen, in Universitätsstädten oder angesehenen 
Reichsstädten erscheinen5, die Buchdrucker bedurften einer besonderen 
Zulassung, die nur nach strenger Prüfung ihrer Zuverlässigkeit und 
Ablegung eines Eides auf die Befolgung der gesetzlichen Vorschriften 
erteilt wurde6• Zu einem Verbot des Buchdruckes überhaupt, wie 1535 
in Frankreich durch König Franz P, kam es nicht. Ebenso stellte das 
Reich keinen Index verbotener Schriften auf, wie er durch die katho-
lische Kirche nach dem Trientiner Konzil 1557 eingeführt wurde8• 

Die reichsrechtlichen Bestimmungen, die eine allgemeine Rechts-
grundlage für Beschränkungen der Presse bildeten, wurden in der 
Folgezeit von den Landesfürsten, die in ihrer Herrschaft durch das 
Reich praktisch nicht beschränkt waren, nicht immer beachtetD• Sie 
erließen später eigene Zensurvorschriften, die voneinander zum Teil 
erheblich abwichen, so daß damals die rechtliche Situation der Presse 
in Deutschland sehr unterschiedlich war10• 

B. Die Lage in Preußen 

In Preußen war 1541 die Zensur eingeführt worden. Sie wurde 
zunächst in Anwendung der Reichspolizeyordnungen und Reichs-
abschiede durchgeführt. Erst wesentlich später ergingen eigene Zensur-
bestimmungen. Friedrich der Große, der zu Beginn seiner Regierungs-
zeit das vielzitierte Wort prägte, "dass Gazetten, wenn sie interessant 
seyn sollten, nicht geniret werden müssten" 11 , erließ später zahlreiche 

4 RPO 1548 Titel 34 §§ 1 f., Gerstlacher, S. 1190; RPO 1577 Titel 35 §§ 2 f., 
Gerstlacher, S. 1194 f. 

5 § 155 RA Speyer 1570, Gerstlacher, S. 1192. 
6 § 156 a.a.O. 
7 Carl Ludwig, Die Freiheit der Presse, S. 2. 
8 Ein solcher existierte aber in österreich um 1770 und war in Preußen 

geplant, vgl. Houben, Polizei und Zensur, IS. 26 f., 29. 
o Das kaiserliche Commissionsdekret von 1715 beklagt sich darüber, "dass 

diesen Verordnungen an verschiedenen Orten nicht nachgelebt, vielmehr sol-
chen schnurgerad entgegengelebt werde", Gerstlacher, S. 1201 f. 

10 Berner, S. 26 f., 44 ff. 
11 Das Zitat findet sich in einem Brief des Kabinettsministers Graf v. 

Podewil an seinen Kollegen v. Thulemeyer 1740, vgl. Houben, Polizei und 
Zensur S 7. 
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Reskripte, Circulare und Verordnungen über die Zensurl2• Eine umfang-
reiche Regelung enthielt das Edikt vom 11. 5. 174913, das grundsätzlich 
alle Schriften der Zensur durch eine zentrale Kommission unterwarf, 
die mit Fachkräften der verschiedenen Geisteswissenschaften besetzt 
war. Ausgenommen waren Druckschriften der Universitäten, die eine 
eigene Zensur ausübten14, ferner diejenigen Bücher und Schriften, 
"welche den statum publicum des Teutschen Reiches wie auch Unseres 
Hauses und die Gerechtsame Unserer Länder angehen"I'; diese unter-
lagen einer Sonderzensur durch das Departement für Auswärtige 
Angelegenheiten. Für die zu dieser Zeit entstehenden Zeitungen16 wurde 
später eine Sonderregelung getroffen: Sie waren, soweit sie in Berlin 
erschienen, Vertretern des Departements für Auswärtige Angelegen-
heiten, im übrigen den Provinzregierungen oder Justizkollegien zur 
Zensur vorzulegenl7• Neben der Zensur wurde später noch ein 
Kolportageverbot für Schriften verhängt, "die für den Staat, die öffent-
liche Ruhe und Ordnung nachtheiligen Einfluss haben können, Sitten 
schänden oder die Ehre von Privatpersonen pasquillantisch angreifen"18. 

So wie in Preußen bestanden auch in den meisten anderen Ländern 
Spezialgesetze, die die Rechtsgrundlage für Maßnahmen gegen die 
Presse bildeten. Unter diesen Voraussetzungen brauchte man auf eine 
allgemeine Ermächtigung der Polizei, die nötigen Anstalten zur Erhal-
tung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung zu treffen, nicht 
zurückzugreifen. Die polizeiliche Generalklausel, wie sie 1794 in § 10 II 17 
des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten festgelegt 
wurde, brachte keine neue Rechtsgrundlage für Maßnahmen gegen 
die Presse. Rechtsgrundlage zu dieser Zeit war vielmehr das vom 
Justizminister Wöllner ausgearbeitete "Erneuerte Zensuredikt für die 
preußischen Staaten" vom 19. 12. 178819. 

Organisatorisch war die Zensur grundsätzlich Angelegenheit der 
Polizei im damals verstandenen Sinne20, also der einheitlich zusammen-

12 Zusammenstellung Berner, S. 47 
13 Mylius, Corpus Constitutionem Marchicarum IV. Continuatio Nr. LVIII, 

Sp. 149 ff. 
U Die Universität in Wien übte bis 1725 die gesamte Buchzensur in Öster-

reich aus, Houben, S. 22, 24. 
15 Mylius a.a.O. 
16 In Berlin bestand seit 1721 die Berlinische Privilegierte Zeitung (später 

Vossische Zeitung), Houben, S. 7, in Frankfurt seit 1616 die Frankfurter 
Oberpostamtszeitung, in Leipzig seit 1660 eine Zeitung von Timoteus Riltsch, 
vgl. Schneider, S. 69. 

17 Ziff. VIII Circulare 1772, Novum Corpus Constitutionum Prusso/Bran-
denburgensium (NCCPB) V 1, Sp. 175 ff. 

18 Reskript des staatsrates 1798 NCCPB X, Sp. 1613 ff. 
19 NCCPB XCV, Sp. 2339 ff. 
20 Die VO von 1808 (GS. 1810 Anh. 361) rechnet die Zensurangelegenheiten 

zur Polizeiverwaltung. 


